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08./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode vom 08.12.2016
Beschlussauszug

Anwesend waren: 36 Stadträte lt. Anwesenheitsliste, Oberbürgermeister, 3 Dezernenten
5 Amtsleiter, 3 Ortsbürgermeister, 1 sachkundiger Einwohner

Zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
Nach der Begrüßung stellt der Präsident des Stadtrates die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die 
Beschlussfähigkeit mit 36 von 41 Mitgliedern des Stadtrates fest.

 Öffentlicher Teil

Vorlagenbetreff: Antrag gegenüber dem Finanzamt auf Fristverlängerung zur Umstellung der 
Umsatzbesteuerung gem. § 27, Abs. 22 UStG

Beschluss
Der Stadtrat beschließt:
Der Stadtrat Wernigerode beauftragt den Oberbürgermeister, gegenüber dem Finanzamt Quedlinburg eine 
Erklärung nach § 27, Abs. 22 UStG mit nachfolgendem Inhalt abzugeben:

Hiermit erklärt die Stadt Wernigerode, dass entsprechend § 27, Abs. 22 UStG n. F. für sämtliche nach dem 
31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeübte Tätigkeitsbereiche und damit verbundenen 
steuerbaren Leistungen § 2, Abs. 3 UStG in der Fassung vom 31. Dezember 2015 zur Anwendung kommen 
soll. Einen etwaigen Widerruf vor Ablauf des Optionszeitraums behalten wir uns vor.
         

Beschluss-Nr.: 094/2016

Abstimmungsergebnis: 36 Ja-Stimmen, einstimmig

Gez. Albrecht gez. Dorff
Präsident des Stadtrates Schriftführer

Wernigerode, 12. Dezember 2016

Für die sachliche Richtigkeit:
Dorff
Amtsleiter 


